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Vorbemerkung 

Der vorliegende Räumliche Entwicklungsplan (REP) formuliert die Rahmenbedingungen für 

die räumliche Entwicklung der Gemeinde. Als Verordnung der Gemeinde gemäß § 11 des 

Vorarlberger Raumplanungsgesetzes (RPG) ist er eine Grundlage für die Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplanung. Als strategisches Planungsinstrument hat der REP einen mittel- bis 

langfristigen Planungshorizont. Gemäß § 11b RPG ist er spätestens in zehn Jahren gesamthaft 

zu überprüfen; eine frühere Überprüfung ist im Falle wesentlicher Änderungen der Planungs-

voraussetzungen angezeigt. 

Die Erarbeitung des REPs erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Gemeindevertretung und 

baut auf den Erkenntnissen des bestehenden REKs aus dem Jahr 2007 auf. Im Zuge einer Be-

völkerungsveranstaltung am 01.06.2022 wurden Anregungen der Bevölkerung gesammelt. 

Am 27.5.2024 wurde der REP Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt und mit den anwesenden 

Bürger:innen diskutiert. 

Der Vorentwurf zum REP wurde auf seine Umweltauswirkungen hin überprüft (siehe Anhang). 

Im Zuge der Umweltprüfung wurden vom Land Vorarlberg mehrere Hinweise gegeben, wie 

der REP zu einem hohen Umweltschutzniveau beitragen kann. Diese Planungshinweise wur-

den in den REP eingearbeitet. Grundsätzliche Änderungen der Planungsüberlegungen erga-

ben sich daraus nicht.  

 

Der vorliegende Erläuterungsbericht umfasst die Situationsanalyse als Grundlagenforschung 

und Erläuterungen zur Verordnung. Der Verordnungstext ist bei den entsprechenden Kapiteln 

im Erläuterungsbericht zur Information als kursives Textzitat eingefügt. Rechtsverbindlich 

gelten die in der Anlage 1 zum REP (Textteil) verordneten Bestimmungen. 

 

Im Zuge des REP-Prozesses wurden nachfolgende Inhalte und Ergebnisse erarbeitet: 

 Verordnungswortlaut (Anlage 1) und Zielplan (Anlage 2) als Teile der Verordnung zum 

Räumliche Entwicklungsplan; 

 Erläuterungsbericht mit Situationsanalyse, Grundlagenforschung und Erläuterungen zur 

Verordnung; 

 Umweltprüfung und Dokumentation zur Bevölkerungsbeteiligung im Anhang zum Erläute-

rungsbericht. 
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Kurzfassung 

Mit dem Räumlichen Entwicklungsplan formuliert die Gemeinde Möggers grundsätzliche Aus-

sagen zur zukünftigen Entwicklung der Gemeinde in Form von Grundsätzen, Zielen und Hand-

lungsempfehlungen. Der Räumliche Entwicklungsplan baut auf den Planungen gemäß Räumli-

chen Entwicklungsplan 2007 auf. 

Die Gemeinde Möggers besticht durch ihre landschaftlich attraktive Lage, ihrem dörflichen 

Charakter und der hohen Wohn- und Erholungsqualität. Die Entwicklung basiert vor allem aus 

den Bedürfnissen der bestehenden Bevölkerung und trotz der relativen Nähe zum Zentral-

raum Bregenz konnte bisher eine dynamische Entwicklung, die ursprüngliche Siedlungsstruk-

turen überformt, verhindert werden.  

Die Siedlungsstruktur ist historische bedingt durch Weiler und Einzelgehöfte geprägt, Dorf, 

Weienried und Rucksteig sind dabei die Siedlungsschwerpunkte. Hier soll sich auch künftig die 

weitere Siedlungsentwicklung konzentrieren. In einzelnen Weilern besteht die Möglichkeit für 

eine kleinräume Abrundung.  

Die Gemeinde nimmt auch weiterhin eine aktive Rolle in der Zurverfügungstellung von leist-

barem Wohnraum ein und betreibt über Grundstückkauf und -weitergabe eine aktive Boden-

politik.  

Dem hochwertigen Landschaftsraum und dem besonderen Ortsbild des Dorfes sind große 

Aufmerksam zu schenken. Offene Landschaften und wichtige Blickbeziehungen werden vor 

Bebauungen freigehalten. Und fürs Dorf soll ein zeitgemäßer Umgang mit der wertvollen 

Bausubstand gesichert werden. 

Aufgrund der Lage und der Topografie eignet sich Möggers nur sehr bedingt für größere Be-

triebe. Der Schwerpunkt liegt weiterhin in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie der 

Nahrungsmittelproduktion (Leitbetrieb Käserei). Der Standortfaktor Erholungsort soll in der 

Entwicklung des Dorfes verstärkt genutzt werden, bei gleichzeitiger Beachtung möglicher 

negativer Auswirkungen (Verkehrsaufkommen, Stellplätze). 

Die Attraktivität für das Zufußgehen und Radfahren Mobilität wird verstärkt in den Mittel-

punkt der Mobilitätsplanung gerückt. Eine nachhaltige, Energieversorgung und -erzeugung 

sowie der Schutz vor Naturgefahren und Klimaveränderungen sind Basis die weitere Entwick-

lung der Gemeinde.    



 

 

Seite 5 

Motivenbericht mit Grundlagenforschung 

1. Grundlagen 

Grundlagen für den Räumlichen Entwicklungsplan (REP) bilden die Analyse der räumlich-

strukturellen Gegebenheiten, aus denen sich der Handlungsbedarf für die Gemeinde ableitet 

und die rechtlich-konzeptionellen Rahmenbedingungen. Den inhaltlichen Rahmen definieren 

dabei die im Vlbg Raumplanungsgesetz formulierten REP-Mindestinhalte. Überörtliche Vorga-

ben (Konzepte, Programme und Leitbilder auf Landes- und Regionsebene, z.B. das Raumbild 

Vorarlberg) und lokale Konzepte, Planungen und bestehende Arbeitsgruppen, allen voran das 

zwischenzeitlich als REP verordnete Räumliche Entwicklungskonzept (REK) aus 2007, werden 

berücksichtigt. 

Die raumplanungsfachliche Analyse wird durch Inputs und Erkenntnisse ergänzt, die im Zuge 

der Bevölkerungsbeteiligung und der Diskussion mit der Gemeindevertretung gewonnen 

wurden.  

Der REP unterstützt bei der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Agenda 

2030). Insbesondere wird dabei das Ziel Nr 11 "Nachhaltige Städte und Gemeinden" ange-

sprochen. Aber auch andere Punkte, wie bspw. Nr 1 „keine Armut“, Nr 7 „bezahlbare und 

saubere Energie“ oder Nr 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“, finden Eingang im REP. 

 

UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) 

Quelle: Internetportal Vereinte Nationen 
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2. Stärken-Schwächen-Chancen-Risiko-Analyse  

Eine SWOT (Strengths (Stärken) – Weaknesses (Schwächen) – Opportunities (Chancen) – 

Threats (Risken / Gefahren)) - Analyse ist eine ursprünglich aus der betriebswirtschaftlichen 

Strategieplanung stammende Methode zur Situationsanalyse. Sie besteht aus der Verschnei-

dung interner (Stärken und Schwächen) und externer Faktoren (Chancen und Risken) der 

Gemeinde.  

Unter internen Faktoren werden hier Eigenschaften verstanden, die entweder durch natürli-

che Gegebenheiten (Topographie, Naturraum etc.) vorgegeben sind oder durch bewusste 

Handlungen und Entscheidungen der Akteur:innen zustande kommen (z.B. örtliche Raumpla-

nung, Standortentscheidungen, lokale Initiativen). 

Externe Faktoren sind übergeordnete Trends (räumliche, wirtschaftliche, ökologische Ent-

wicklungen), Vorgaben aus überörtlichen Planungen und rechtliche Rahmenbedingungen, die 

auf die Gemeinde einwirken und ihre Entwicklung beeinflussen. Die direkte Einflussnahme 

der Gemeinde auf externe Faktoren ist nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. 

Im Zuge der Diskussion zum REP wurde von der Gemeindevertretung folgende SWOT erarbei-

tet.  

 

 STÄRKEN SCHWÄCHEN 

 − Einmalige Lage 

− Nähe zu Zentren 

− Gute Anbindung (MIV) 

− Intakter Ortskern 

− Qualitätsvolle Landschaft 

− Intakte Landwirtschaft 

− Sozialer Zusammenhalt (Vereine und 

Dorfgemeinschaft) 

− Viele Bauflächenreserven 

− Weitläufiges Wanderwegenetz 

− Hoher MIV-Anteil 

− Nahversorgung 

− Anbindung 

− Regionale Kooperationen 

− Kaum belebter Ortskern 

− Geringe Verfügbarkeit von Bauflächen 

− Großer Baulandüberhang 

− Fehlende Wegeverbindungen (Radfahren, 

Zufußgehen) 

CHANCEN Stärken nutzen, 
um Chancen auszubauen 

Schwächen eliminieren, 
um Chancen zu nutzen 

− Zunehmendes Umweltbewusstsein 

der Menschen 

− Bedeutungsgewinn der 

Regionalität 

− Vertragsraumplanung 

− Druck zur Verringerung von 

Emissionen 

− Sanfte Tourismusformen 

− Wiederbelebung der REGIO 

− Gemeindeübergreifende 

Zusammenarbeit 

− Umweltfreundliche Mobilität 

(Fuß, Rad, ÖV) fördern und ausbauen 

− Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken 

(z.B. Landwirtschaft-Tourismus) 

− Produktionsgrundlage für lokale Lebens-

mittel schützen 

− Landwirtschaftliche Existenz sichern 

(Betriebsstandorte, LW-Flächen etc.) 

− Regionale Zusammenarbeit intensivieren 

und auch mit Deutschland kooperieren 

− Siedlungsentwicklung in gut 

erschlossenen Weilern forcieren 

− Umweltfreundliche Mobilität 

(Fuß, Rad, ÖV) fördern und ausbauen 

− Ortskern stärken und beleben 

− Verfügbarkeit von Bauflächen erhöhen, 

Bauflächenreserven zurückwidmen (Bau-

erwartungsflächen) 

− Aktive Bodenpolitik betreiben 

− Vertragsraumplanung anwenden 

− Siedlungsränder halten 

− Siedlungsentwicklung auf geeignete 

Weiler konzentrieren 

− Zersiedelung stoppen, 

Reserven nutzen 

− Boden sparen durch kompakte Bauweisen 

und Nutzung von Altbestand 

− Leerstand vermeiden und in Wert setzen 

bzw. reaktivieren 
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RISIKEN Stärken nutzen, 
um Risiken/Gefahren abzuwehren 

Verteidigungsstrategie, 
damit Schwächen nicht zu Risiken werden 

− Bevölkerungsrückgang 

− Abwanderung junger Erwachsener 

− Alterung der Bevölkerung 

− Häufigere extreme 

Naturereignisse 

− Zunahme Ausflugsverkehr 

− Verlust der landwirtschaftlichen 

Vielfalt 

− Leerstand  

− Attraktivität für junge Menschen 

erhöhen 

− Verträgliche Tourismusangebote schaffen 

(z.B. Anreise mit ÖV) 

− Landwirtschaftliche Existenz sichern 

(Betriebsstandorte, LW-Flächen etc) 

− Abwanderung durch attraktives Angebot 

an Baumöglichkeiten und Unterstützung 

verhindern 

− Leistbaren Wohnraum schaffen (durch 

aktive Bodenpolitik) 

− Leerstand vermeiden und in Wert setzen 

bzw. reaktivieren 

− Neue Wohnformen andenken 

(z.B. Leerstand nutzen) 

− Sensible Gebiete freihalten und 

Erholungsnutzungen vermeiden 

(Besucher:innenlenkung) 

− Ergänzende Nutzungen schaffen (Café in 

Ortszentrum etc.) 

− Bedeutung der Landwirtschaft aufzeigen 

und wertschätzen 
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3. 1. Abschnitt Allgemeines 

 

§ 1  

 Bestandteile REP  

(1) Der Räumliche Entwicklungsplan (REP) der Gemeinde Möggers  besteht aus einer Verord-

nung und einem Zielplan. Der Zielplan ist integrierender Bestandteil der Verordnung 

§ 2  

Grundsätze der Gemeindeentwicklung 

(1) Die räumliche Entwicklung der Gemeinde orientiert sich an nachstehenden Grundsätzen: 

a) Möggers erhält seinen ländlich geprägten Dorfcharakter. 

b) Möggers sorgt für eine maßvolle Siedlungsentwicklung, die in erster Linie auf den Be-

darf abgestimmt, der sich aufgrund der bereits hier wohnhaften Bevölkerung ergibt. 

Der Zuzug aus angrenzenden Regionen wird nicht aktiv gefördert. 

c) Möggers konzentriert seine bauliche Entwicklung auf bestehende Siedlungsschwerpunk-

te und einzelne Siedlungsweiler. 

d) Möggers passt seine Baulandreserven an naturräumliche, ortsbildliche und siedlungs-

strukturelle Rahmenbedingungen sowie an den tatsächlichen Bedarf an. 

e) Möggers schützt und pflegt sein wertvolles Orts- und Landschaftsbild und richtet insbe-

sondere die bauliche Entwicklung darauf aus. 

f) Möggers erhält seine reich strukturierte Kulturlandschaft und schützt damit besondere 

Lebensräume für Flora und Fauna. 

g) Möggers bietet sowohl für Einheimische als auch für Gäste ein attraktives Angebot an 

Erholungsräumen. 

h) Möggers orientiert seine räumliche Entwicklung an den Erfordernissen einer nachhalti-

gen Mobilität. 

i) Möggers erkennt die Herausforderungen durch die Klimakrise, leistet einen aktiven Bei-

trag zum Klimaschutz und reagiert darauf mit notwendigen Anpassungsstrategien. 

j) Möggers unterstützt die Energiewende hin zu einer CO2-neutralen und zukunftssicheren 

Energieversorgung und leistet seinen Beitrag zur Energieerzeugung und verbesserten 

Energieeffizienz. 
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§ 3  

Regionale Zusammenarbeit 

(1) Bestehende Kooperationen werden erhalten und gepflegt. 

a) Kooperationen in der Region werden vorangetrieben  

b) Kooperationen mit Leiblachtalgemeinden beim (öffentlichen) Verkehr sowie bei 

Freizeit und Versorgung werden gepflegt und laufend an aktuelle Entwicklungen 

angepasst. 

c) Der Erholungsverkehr wird in der regionalen Zusammenarbeit diskutiert und 

abgestimmt. 

d) Soziale Angebote für verschiedene Altersgruppen werden mit den Nachbargemeinden 

abgestimmt. 

e) Alltagsmobilität zu Fuß und mit dem Fahrrad wird verstärkt mit den 

Nachbargemeinden, vor allem mit Scheidegg abgestimmt. 
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Erläuterungen zum 1. Abschnitt 

Erläuterung zu §2 Grundsätze der Gemeindeentwicklung 

Die Grundsätze sind aus der Diskussion und dem Input aus Gemeindevertretung und Bevölke-

rung formuliert worden. Sie wurden im Zuge der REP-Erarbeitung in den Gemeindegremien 

diskutiert. 

Erläuterung zu §3 Regionale Zusammenarbeit 

Örtliche Vorzüge 

Die landschaftliche Lage von Möggers ist einzigartig. Auf dem Pfänderrücken mit Aussicht auf 

Bodensee, Alpen und ins Allgäu ergeben sich verschiedenste Fernblicke. Die durch landwirt-

schaftliche Bewirtschaftung entstandenen Weiler besitzen eine geringe bauliche Dichte und 

größten Teils noch ursprünglich landwirtschaftlich geprägten Charakter. Die umliegenden 

Zentren im Rheintal und in Deutschland sind schnell erreichbar. Zusammen mit dem aktiven 

Dorfleben, das zum großen Teil in den Vereinen stattfindet, bieten sich Anreize für junge 

Mögger:innen in der Gemeinde zu bleiben oder auch wieder zurückzukehren. 

Für die Entwicklung der Gemeinde wirken sich die Volksschule und der Kindergarten positiv 

aus. Die Versorgung mit Lebensmitteln erfolgt überwiegend in den Nachbarorten, vor allem 

im nahen Scheidegg. Andere Versorgungsfunktionen für soziale Pflegedienste, Jugendtreff-

punkte und weiterführende Schulen liegen in den naheliegenden Orten im Leiblachtal. 

 

Regionale Verflechtungen und Zusammenarbeit 

Regionale Verflechtungen bestehen vor allem durch die Pendler:innen im Bildungs- und Ar-

beitsverkehr. Die Gemeinde ist ein klassischer Auspendelort. Die im Ort vorhandenen Arbeits-

plätze sind überwiegend der Landwirtschaft zuzuordnen, die eine wichtige Rolle in der Land-

schaftspflege einnimmt. Durch die intakte Kulturlandschaft und die vorhandenen (Weit-) 

Wanderwege ist Möggers in der Region vor allem als Erholungsort bedeutend, profitiert ne-

ben Eichenberg und Scheidegg wirtschaftlich aber weniger von den Besucher:innen. 

Durch die Größe des Ortes, die Herausforderungen im Erholungsverkehr und der grundlegen-

den Versorgung, auch im öffentlichen Verkehr, ist eine gemeindeübergreifende Zusammen-

arbeit mit den angrenzenden Gemeinden und eine regionale Verknüpfung, auch über die 

Grenze nach Deutschland, notwendig. Scheidegg ist die nächstgelegene Gemeinde mit einem 

Nahversorger, daher ist die Anbindung zu Fuß und mit dem Fahrrad besonders wichtig.  

 

Die Gemeinde Möggers ist aktuell u.a. an folgenden Gemeindekooperationen beteiligt: 

 REGIO Leiblachtal-Pfänderrücken 

 Abwasserverband Leiblachtal 

 Musikschule Leiblachtal 

 Sozialsprengel Leiblachtal 

 Offene Jugendarbeit Leiblachtal  
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4. 2. Abschnitt: Siedlungsraum 

 Die in dieser Verordnung festgelegten Ziele und Maßnahmen zur angestrebten Sied-

lungsentwicklung adaptieren die Ziele des räumlichen Entwicklungskonzept 

„Z’Möggers dahoam“ (2007). Punktuelle Änderungen und Konkretisierungen ergeben 

sich durch veränderte Rahmenbedingungen und Entwicklungsvorstellungen der Ge-

meinde. Zudem ergeben sich ergänzende Inhalte und Festlegungen durch die Novelle 

des Raumplanungsgesetzes 2019. 

 

§ 4  

Allgemeine Ziele zur Siedlungsentwicklung 

(1) Die Gemeinde Möggers geht mit Grund und Boden sparsam und vorausschauend um.  

a) Es werden Entwicklungsmöglichkeiten für künftige Generationen freigehalten. 

b) Der Flächenverbrauch und die Versiegelung werden so gering wie möglich gehalten. 

c) Es werden bestehende Bauflächenreserven vorrangig genutzt. 

d) Das Entstehen neuer Bauflächenreserven wird durch Vertragsraumplanung (privatwirt-

schaftliche Maßnahmen gemäß § 38a RPG idgF.) verhindert. Zur Schaffung von leistba-

rem Wohnraum werden insbesondere die Sicherungsmittel „Option auf Erwerb durch 

die Gemeinde“ oder „Vorkaufsrecht für die Gemeinde oder einen gemeinnützigen Bau-

träger“ geprüft. Eigene Flächen für gemeinnützigen Wohnbau werden im REP jedoch 

nicht ausgewiesen. 

e) Zusätzliche Bauflächen werden nur bei konkreter Bauabsicht und fundierter Begrün-

dung gewidmet. 

f) Auf allen Planungsebenen wird vorausschauend auf eine sorgsame und effiziente Nut-

zung der Bauflächen geachtet. Eine sparsame Grundumlegung/-teilung (Parzellierung) 

wird betrieben. 

g) Für eine bodensparende Siedlungsentwicklung werden Teilbebauungspläne festgelegt 

(insbesondere in den Bereichen Dorf und Weienried). 

(2) Eine weitere Zersiedelung wird vermeiden.  

a) Die weitere Siedlungsentwicklung wird auf die Siedlungsschwerpunkte und einzelne 

Siedlungsweiler konzentriert. 

b) Im bestehenden Streusiedlungsgebiet wird die Entwicklung auf den Bestand und die 

Notwendigkeiten der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung beschränkt. 

c) Bei neuen Siedlungsentwicklungen werden hohe Erschließungs- und Folgekosten für die 

Allgemeinheit, wie sie durch lange Zufahrtstraßen und Doppelerschließungen entste-

hen, vermieden. 

d) Ökonomische und klimarelevante Auswirkungen durch lange und autoorientierte Wege 

werden bei Siedlungsentwicklungen beachtet und in der Bevölkerung bewusst gemacht. 
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(3) Neue Bauflächenwidmungen beschränken sich auf die Entwicklungsgebiete innerhalb des 

mittelfristigen Siedlungsrandes gemäß Zielplan (Anlage 2). 

a) Kleinräumige Abrundungen von Bauflächen über den mittelfristigen Siedlungsrand ge-

mäß Zielplan 

(Anlage 2) hinaus sind bis zu einer Größe von 200 m² zulässig, sofern sie für ein konkre-

tes Bauvorhaben und eine geordnete Bebauung erforderlich sind, und eine raumpla-

nungsfachliche und raumplanungsrechtliche Prüfung keinen Widerspruch zu den Festle-

gungen dieses REPs erbringt. 

(4) Die Gemeinde betreibt eine aktive Bodenpolitik 

a) Flächen für eine geordnete Siedlungsentwicklung und öffentliche Einrichtungen in ge-

eigneten Bereichen kaufen und tauschen. 

b) Die Gemeinde bringt öffentliche Interessen in der Entwicklung von größeren zusam-

menhängenden Flächen frühzeitig ein. 

(5) Die Gemeinde setzt sich dafür ein, dass bestehende Bausubstanz genutzt und Leerstand 

vermieden wird.  

a) Orts- und landschaftsbildprägende Gebäude (z.B. Einzelgehöfte) und Ensembles (z.B. 

Möggers Dorf, ursprünglich erhaltene Weiler) sollen nach Möglichkeit erhalten bleiben. 

Dazu wird das Inventar über die erhaltenswürdigen Gebäude aktualisiert. Für die erhal-

tenswerten Gebäude werden gegebenenfalls im Rahmen der Bebauungsplanung Best-

immungen für die bauliche Entwicklung definiert. 

b) Eine Adaptierung des Baubestands wird gegenüber Neubau bevorzugt, um Ressourcen 

zu sparen sowie den Bodenverbrauch und die Versiegelung zu minimieren. 

c) Die Gemeinde versucht durch Information das Bewusstsein für den Wert der bestehen-

den Bausubstanz zu stärken. 

d) Eigentümer: innen werden bei der In-Wert-Setzung bzw. Erhaltung von Altbeständen 

durch Information, Beratung und Vermittlung unterstützt. 

e) Neue Ferien- und Zweitwohnsitze werden vermieden. 

(6) Die Gemeinde schätzt die Nachfrage nach Wohnraum laufend ab.  

a) Es wird regelmäßig der Bedarf an Wohnraum und an unterschiedlichen Wohnformen in 

der Bevölkerung erhoben. 

b) Der Wohnraum wird im Austausch mit der Bevölkerung bedarfsgerecht geplant und 

entwickelt. 
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Erläuterungen zu §4: Allgemeine Ziele zur Siedlungsentwicklung 

Demographische Entwicklung 

2020 hatten 527 Personen ihren Hauptwohnsitz und 33 Personen einen weiteren Wohnsitz in 

Möggers (Jahresdurchschnitt). Die Zahl der Hauptwohnsitze blieb im Zeitraum 2006-2020 

relativ konstant, wobei es immer wieder leichte Schwankungen gab. Die Entwicklung liegt 

deshalb auch unter dem Vorarlberger Schnitt und auch dem vieler umliegenden Gemeinden, 

wobei die Gemeinden Lochau und Eichenberg am stärksten gewachsen sind. 

Prognosen des Landes gehen in der Region Leiblachtal von einem Bevölkerungswachstum für 

den Zeitraum 2015-2050 von 7% aus (dies entspricht +0,2% pro Jahr). Das Wachstum wird 

aber nicht gleichmäßig über die Region projiziert. In Möggers ist eher mit einem moderateren 

Wachstum zu rechnen. 

Bevölkerungsentwicklung 2006-2020 (Hauptwohnsitze) 

 

Datenquelle: Land Vlbg 

 

Flächenwidmung 

Die Flächenwidmungsplanung in Möggers stammt in großen Teilen aus der Anfangszeit der 

Flächenwidmungsplanung, in der große Entwicklungsreserven eingeplant wurden. Diese bis 

heute vorhandenen Reserven sind auf den aktuellen Bedarf und die aktuellen raumplaneri-

schen Ziele zu prüfen. 

Bauflächennutzung 

Möggers besitzt einen verhältnismäßig sehr großen Baulandüberhang. Von den gewidmeten 

Bau- und Bauerwartungsflächen war 2020 mehr als die Hälfte ungenutzt. Ein Großteil davon 

sind größere, vorrangig als Bauerwartungsflächen gewidmete Flächen in Weienried und Höf-

lings. Zahlreiche kleinere Flächen innerhalb und direkt an die bestehenden Siedlungen an-

grenzend sind ebenfalls nicht baulich genutzt. Dazu kommen Bauflächen, die sich nicht für 

eine Bebauung eignen (Flächen entlang der Landstraße, mitten im Wald oder nicht erschlos-
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sen), sind an geeignetere Standorte umzulegen. Vereinzelt finden sich ungenutzte Rote Punkt 

Widmungen im Streusiedlungsgebiet.  

Die Widmung Baufläche Betriebsgebiet ist bisher in Möggers nicht vorhanden. Vorbehaltsflä-

chen (bebaut und unbebaut) befinden sich bei der Kirche und Schule. 

 

Stand: Jänner 2022 

 

Bauflächenbilanz gesamt genutzt ungenutzt 

Wohn- & Mischgebiet (BW+BM) 
inkl. Bauerwartungsfläche 

28,0 ha 12,2 ha 15,8 ha 56,6% 

Betriebsgebiet (BB) 
inkl. Bauerwartungsfläche 

0,0 ha 0,0 ha 0,0 ha  

Vorbehaltsfläche 
Unterlagswidmung Baufläche  

0,38 ha 0,2 ha 0,18 ha 45,9% 

Baufläche gesamt 
inkl. Bauerwartungsfläche 

28,38 ha 12,4 ha 15,98 ha 56,4% 

 

Im Durchschnitt entfallen auf jeden Hauptwohnsitz rd. 231m² bebaute Baufläche (für Wohn- 

und Mischnutzung – BW, BM exkl. Vorbehaltsflächen). Unter Annahme eines gleichbleiben-

den Bauflächenverbrauchs pro Kopf bieten die bestehenden Baulandreserven Platz für zusätz-

lich rd. 686 Einwohner:innen. Dies entspräche mehr als einer Verdoppelung der Bevölkerung. 

Dabei ist die Verfügbarkeit der Flächen nicht berücksichtigt. Die Schaffung neuer Bauflächen 

ist vor diesem Hintergrund aus raumplanungsfachlicher Sicht kritisch zu sehen. Eine zentrale 

Rolle kommt hingegen der Aktivierung von Bauflächen und der Nutzung des Gebäudebestan-

des zu. Insbesondere auf den Erhalt und die Nutzung des wertvollen, ortsbildprägenden Ge-

bäudebestands ist zu achten. Dabei ist zu prüfen, wie die großvolumigen, ehemals landwirt-

schaftlich genutzten Gebäude, zu Mehrwohnungshäusern umgenutzt werden können.  

  



Bau昀氀äche Wohngebiet

Bauerwartungs昀氀äche Wohngebiet

Bau昀氀äche Mischgebiet

Frei昀氀äche Freihaltegebiet

Frei昀氀äche Landwirtscha昀琀sgebiet

Frei昀氀äche Sondergebiet

Vorbehalts昀氀äche

Straße

Widmungs昀氀ächen Ersichtlichmachungen

Widmungslinien

Gewässer

Fortwirtscha昀琀liche Flächen

Straße

Fußweg, Radweg

Fußweg, Radweg: Planung

Flächenwidmung

Quelle:  Vogis Geodaten © Land Vlbg, Vlbg. Energienetze (Naturbestand)
0 300 600m

N M 1:15.000

Dorf

Weienried

Rucksteig

Hö昀氀ings

Kurlismühle

Hohenweiler

Eichenberg

Langen

Deutschland



Wohn- und Mischgebiet (BM, BW)

Vorbehalts昀氀äche (Unterlagswidmung Bau昀氀äche)

Grundstücksgrenze (DKM)

genutzt   ungenutzt

Bau昀氀ächenreserven

Bau昀氀ächenbilanz

Quelle:  Vogis Geodaten © Land Vlbg, Vlbg. Energienetze (Naturbestand), eigene Erhebung

[in Hektar] gesamt genutzt ungenutzt ungenutzt 
in %

Siedlungsgebiet 

(BW+BM)

28 12,2 15,8 56,6%

Betriebsgebiet 

(BB-I + BB-II)

0 0 0 0,0%

Vorbehalts昀氀ächen 0,38 0,2 0,18 45,9%

Bauland gesamt 28,38 12,4 15,98 56,4%

Bevölkerung 2020    527 (Stat. Austria)

Bau昀氀ächenverbrauch pro Kopf   231 m²
EW pro ha Bau昀氀äche    43 EW/ha
Poten琀椀al Reserven    686 EW

0 300 600m

N M 1:15.000

Dorf

Weienried

Rucksteig

Hö昀氀ings

Kurlismühle

Hohenweiler

Eichenberg

Langen

Deutschland
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Möggers setzt im Rahmen der Vertragsraumplanung auf Bodenpolitik und Flächenmanage-

ment, um Entwicklungsoptionen für die Gemeinde zu erhalten. Neben dem Ankauf neuer 

Flächen, wie es bereits in Weienried großflächig erfolgte, sind auch Möglichkeiten für Grund-

tausch und Kooperationen mit Entwicklungspartnern zu prüfen, um öffentliche Interessen, 

z.B. an der Schaffung leistbaren Wohnraums für die lokale Bevölkerung, zu vertreten. 

Bebauungsrichtlinien und Teilbebauungspläne sollen für eine effiziente Nutzung der Bauflä-

chen sorgen.  

Die Siedlungsränder gemäß Zielplan (Anlage 2) ergeben sich aufgrund der naturräumlichen 

Situation z.B. entlang von Gewässerläufen, Wald, Geländekanten. Wobei situationsbedingt 

möglichst Abstandsflächen zu sensiblen Naturräumen eingehalten werden. Alle weiteren 

Siedlungsränder sind siedlungspolitisch begründet, d.h. Steuerung und Begrenzung der Sied-

lungsentwicklung im Sinne der Raumplanungsziele, im Sinne einer effizienten Siedlungsent-

wicklung und zur Erhaltung der Vorzüge der Gemeinde, insbesondere zum Schutz der Freiflä-

chen um das Siedlungsgebiet. 

Die Bestimmungen über kleinräumige Ausweitungen über den Siedlungsrand lt Zielplan hin-

aus, folgen einem Bedürfnis aus der Praxis solche Änderungen zu ermöglichen, jedoch ohne 

aufwendige REP-Änderungsverfahren für wenige m²-große Siedlungsrandausweitungen aus-

zulösen.  

Mit der generellen Alterung der Bevölkerung ergeben sich auch veränderte Bedürfnisse; die 

Nachfrage an alternative Wohnformen (z.B. Generationenwohnen) gewinnen an Bedeutung. 

Zusätzlich können Auswirkungen auf Wohndichten in der Gemeinde (Unternutzung und Leer-

stand von Gebäudebestand) auftreten. Um darauf vorausschauend zu reagieren und notwen-

dige Bedarfsabschätzungen tätigen zu können, ist u.a. eine Wohnbedarfsanalyse hilfreich. 

Eigene Flächen für gemeinnützigen Wohnbau wurden im REP nicht ausgewiesen, da die Ge-

meinde in Weienried bereits über größere Bauflächenreserven besitzt und diese für leistbares 

Wohnen zur Verfügung gestellt werden sollen.  
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§ 5  

Ziele zur Siedlungsstruktur 

(1) Der ländlichen Dorfcharakter und das Ortsbild bleiben erhalten.  

a) Siedlungsgliedernde Freiflächen werden offen gehalten und nicht bebaut. Es wird 

geprüft, in diesem Zusammenhang besonders wichtige Freiflächen im Dorf und 

Weienried als Freifläche Freihaltegebiet (FF) zu widmen. 

b) Der ländliche Charakter von Möggers soll über Festlegung von Baugrundlagen bzw. 

Teilbebauungsplänen sichergestellt werden, die insbesondere Aussagen enthalten 

sollen zu: 

- Möglichkeiten ortsverträglicher Nachverdichtungen im bestehenden Siedlungsge-

biet,  

- Charakter und Typologie der Bebauung, 

- Wohnanlagen und deren Einbeziehung in die Gegebenheiten vor Ort,  

- naturverträglicher Beleuchtung, Verglasung und Beschallung sowie Dachbegrü-

nung 

c) Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen in den 

verschiedenen Siedlungsweilern werden beachtet. 

(2) Die Siedlungsentwicklung wird auf die drei Siedlungsschwerpunkte Dorf, Weienried und 

Rucksteig konzentriert. 

a) Die Betrachtung der Quartiersebene soll verstärkt in die Planung einfließen.  

(3) Die Siedlungsweiler Höflings, Kurlismühle und Kapf können baulich abgerundet werden. 

a) Es werden bestehende Bauflächen- und Bauerwartungsflächenwidmungen zur 

Abrundung der Siedlungsweiler genutzt.  

b) Neue Bebauungen werden möglichst nur im Anschluss an bestehende Bebauungen 

zugelassen. 

c) Bestehende, klare Siedlungsgrenzen – wie Straßen, Geländekanten oder 

Grünstrukturen – werden eingehalten und nicht überschritten.  

d) In Kapf sollen Teile der Baufläche Mischgebiet für Landwirtschaft, die sich östlich der 

Landesstraße befindet, in den Bereich westlich angrenzend an den Weiler verlegt 

werden. 
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(4) Option für eine kleinräumige, gewerbliche Entwicklung im Bereich des ehemaligen Säge-

werks (zwischen Rucksteig und Schönstein) wird offen gehalten.  

a) Betriebliche Nutzung nur ermöglichen, wenn Konflikte mit umgebenden Nutzungen 

und dem Landschaftsbild vermieden sowie eine ausreichende Erschließungsqualität 

sichergestellt werden können.  

b) Wohnnutzung werden ausgeschlossen (Zonierung gemäß RPG § 14 Abs. 5). 

(5) Das Gemeindegebiet abseits der Siedlungsschwerpunkte und Siedlungsweiler wird von 

neuer Bauflächenwidmung freigehalten. 

a) In diesen Bereichen werden bestehende Bauflächenwidmungen nicht ausgeweitet. 

b) Bauliche Entwicklungen werden abseits bestehender Bauflächenwidmungen und 

Freifläche Sondergebieten nur im Rahmen der bodengebundenen Landwirtschaft und 

der Bestandregelung ermöglicht. 

c) Die Rücknahme bestehender, ungenutzte Bauflächen- und 

Bauerwartungsflächenwidmungen wird geprüft, dazu zählen insbesondere die 

Bauerwartungsflächen in Höflings sowie das Ferienhausgebiet in Schönstein. 

d) Der Gebäudebestand auf konsumierten, sogenannten Rote Punkt Widmungen wird 

über die Bestandsregelung abgesichert, die Rücknahme der Widmung Rote Punkt soll 

geprüft werden.  

e) Die Rücknahme bzw. Anpassung von überdimensionierten FS-Widmungen (Freifläche 

Sondergebiet) soll geprüft werden. 

(6) Die Festlegung von Verdichtungszonen gemäß § 14 Abs. 9 RPG wird nicht angestrebt. 
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Erläuterungen zu §5: Ziele zur Siedlungsstruktur 

Die Siedlungsstruktur ist geprägt durch die in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung ent-

standenen Weiler. Diese haben sich teilweise zu Haufensiedlungen entwickelt. Die histori-

schen Hauptweiler sind Weienried und Dorf mit der Kirche. Weitere Weiler sind Höflings, 

Kurlismühle, Rucksteig und Kapf. Abseits dieser Weiler prägen Einzelgehöfte die Landschaft. 

Das Ortsbild hat sich in den Weilern in der jüngeren baulichen Geschichte unterschiedlich 

entwickelt. Weienried ist dabei der in der jüngeren Vergangenheit am stärksten gewachsene 

Weiler, während im Dorf versucht wird, die alte Bausubstanz durch Nutzung zu erhalten. Die 

Weiler Rucksteig und Kapf sind durch neuere Einfamilienhäuser geprägt. Kurlismühle liegt mit 

einem kompakten Siedlungsbereich im Tal des Riedbachs und Höflings charakterisiert sich 

durch zerstreute Siedlungen. Die Siedlungsentwicklung soll sich, wie bereits im REK 2007 de-

finiert, auf einzelne Siedlungsschwerpunkte (Rucksteig, Weienried, Dorf) und Siedlungsweiler 

(Kapf, Kurlismühle, Höflings) konzentrieren. Sie folgt dem Schema des Räumlichen Leitbilds.  

 

In den Siedlungsweilern soll nur ein sehr beschränktes Wachstum in unmittelbarer Nähe zu 

den bestehenden Gebäuden möglich sein. Aufgrund der naturräumlichen Situation, die eine 

Erschließung erschwert und den Nahbereich eines Waldes betrifft, soll in Kapf bestehende 

Bauflächenwidmung verlagert werden (von Grundstücken Nr. 3492/1 und 3493 in den Be-
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reich des Grst. Nr. 3490/1). D.h. dass die zusätzliche Bauflächenwidmung nur möglich ist, 

wenn gleichzeitig an der anderen Stelle rückgewidmet wird.  

Auf dem Areal einer ehemaligen Sägerei zwischen Rucksteig und Schönstein wird eine klein-

räumige gewerbliche Entwicklung ermöglicht. Die Konzentration der Nutzung auf die beste-

henden Gebäude- und Lagerflächen vermeidet eine zusätzliche Versiegelung von Freiflächen. 

Ja nach angestrebter Nutzung ist die Zufahrtssituation über die Schönsteinstraße zu prüfen 

und ggf. anzupassen.  

Außerhalb der Siedlungsschwerpunkte und Siedlungsweiler soll das Streusiedlungsgebiet von 

weiterer Bebauung verschont bleiben, um den wertvollen Landschaftsraum und die landwirt-

schaftliche Nutzung zu schützen. In dem Zusammenhang fällt auf, dass Möggers z.T. über sehr 

große Flächen verfügt, die als Freifläche Sondergebiet gewidmet sind und tw. noch nicht der 

Widmung entsprechend genutzt werden. Dies trifft vor allem auf die Fläche FS Fremdenver-

kehr in Ried zu. Eine Anpassung ist hier dringend zu prüfen, da mit der Widmung eine großflä-

chige touristische Entwicklung möglich ist.  

Da die dörfliche Struktur von Möggers erhalten bleiben soll, werden eigens keine Verdich-

tungszonen ausgewiesen. Die Festlegung einer verträglichen Dichte soll im Rahmen von Teil-

bebauungsplänen erfolgen.  
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§ 6

Ziele zum Siedlungsschwerpunkt Dorf 

(1) Ortsbildprägende Freiräume werden erhalten.

a) Der Freiraum um das Dorf wird von Gebäuden – auch landwirtschaftlicher –

freigehalten.

b) Ortsbildprägenden Kirchenbühel von Bebauungen und Geländeveränderungen 
freihalten und Widmung Freifläche Freihaltegebiet im Bestand erhalten bzw. deren 
Ausweitung auf den Bereich hinter der Kirche prüfen.

c) Der siedlungsgliedernde Grünzug von der Kirche zur Dorfmitte und weiter in Richtung 
Norden soll erhalten bleiben und über Widmung als Freifläche Freihaltegebiet oder 
über Bestimmungen im Bebauungsplan abgesichert werden.

d) Der zentrale Freiraum soll als Dorfplatz gestaltet und genutzt werden. Dazu sollen 
insbesondere folgende Maßnahmeng geprüft und forciert werden:

- Flächenankauf bzw. – tausch durch die Gemeinde

- das Schaffen eines öffentlich nutzbaren Platzes bzw. Grünfläche.

e) Bestehende Grünstrukturen, insbesondere der markante Baumbestand bei der Kirche 
wird erhalten, gepflegt und soweit möglich ergänzt.

f) Das Anlegen von Obstbaumwiesen, die das Dorf bis vor wenigen Jahrzehnten 
maßgeblich geprägt haben, wird geprüft und unterstützt.

(2) Die kompakte Siedlungsstruktur des Dorfes bleibt erhalten und wird behutsam erweitert.

a) Innenentwicklung wird der Siedlungserweiterung vorgezogen, die bestehende 
Bausubstanz und bereits gewidmete Bauflächen sollen vorrangig genutzt werden.

b) Der Flächenbedarf für zukünftige Bauprojekte ist zu beachten und zu sichern (Schule, 
Nahwärme)

c) Eine Siedlungserweiterung in zweiter Bautiefe in Richtung Nordost kann ermöglicht 
werden, wenn

- gleichzeitig Baufläche westlich der Landesstraße  reduziert wird (zum Schutz des 
bestehenden landwirtschaftlichen Betriebs)

- Teile der bestehenden Baufläche östlich der Volksschule für Erweiterungsoptionen 
der Volksschule zur Verfügung gestellt werden können.

d) Der Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten der Landwirtschaft werden 

gesichert, indem die Zugänglichkeit zu den bewirtschaften Flächen erhalten und 

Konflikte mit angrenzenden Nutzungen vermieden werden.

(3) Die ortsbildprägende Bebauungsstruktur wird geschützt, durch Nutzung erhalten und 

neue bauliche Entwicklungen werden darauf abgestimmt.
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a) Es soll ein Ortsbildinventar erstellt werden, um ortsbildprägende Gebäude,

Raumkanten und Bebauungscharakteristika zu identifizieren und in künftige

Entscheidungs- und Planungsprozesse einfließen lassen zu können.

b) Für das Dorf soll ein Teilbebauungsplan erstellt werden, der das herausragende

Ortsbild von Möggers-Dorf absichert und gleichzeitig Entwicklungsmöglichkeiten

definiert. Bebauungsbestimmungen sind dabei räumlich zu differenzieren.

c) Vorgaben sollen insbesondere zu Kubatur, Gebäudestellung, Fassadengestaltung und

Dachneigungen definiert werden.

d) Die großvolumige Kubatur der ortstypischen, historischen Bausubstanz soll erhalten,

fortgeführt und als Chance für kompakte, bodensparende Mehrwohnungshäuser

genutzt werden.
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Erläuterungen zu §6: Ziele zum Siedlungsschwerpunkt Dorf 

Das Dorf besitzt einen noch stark ursprünglichen Charakter. Die Siedlung mit dem großen 

Freiraum in der Mitte und die über dem Ort stehende Kirche prägen die Siedlung. Der Kern 

wird von großvolumigen Bauernhäusern und repräsentativen ehemaligen Wirts- und Bauern-

häusern umschlossen. Diese schaffen durch ihre Positionierung entlang der Straße und um 

den zentralen Freiraum eine dörfliche Raumsituation. Im Wesentlichen haben sich die räumli-

chen Charakteristika in den letzten Jahrzehnten kaum verändert, was den Ortskern erhal-

tenswert macht. 

Der Freiraum rund um die Kirche soll langfristig erhalten und widmungstechnisch mit Freiflä-

che Freihaltegebiet abgesichert werden. Zudem soll der zentrale Freiraum in der Dorfmitte, 

der zum großen Teil in Privatbesitz ist, zu einem Dorfplatz, Treffpunkt und öffentlichen Auf-

enthaltsraum entwickelt werden. 

Grünstrukturen, die das Ortsbild tw. bis heute prägen, sollen geschützt und tw. wieder ge-

pflanzt werden. So sollen die über Jahrhunderte prägenden Obstwiesen wieder den Übergang 

zwischen Siedlung und freier Landschaft bilden.  

Die Siedlungsentwicklung der letzten Jahrzehnte – im Vergleich zu Weienried zwar schwächer 

– sind auch im Dorf abzulesen. Um den historischen Kern sind freistehende Einfamilienhäuser 

entstanden. Diese unterscheiden sich durch die kleinere Kubatur stark von den Bauten am 

Dorfplatz. Dennoch ist eine weitgehend kompakte Siedlungsstruktur entstanden. Diese soll 

mit den Festlegungen im REP auch erhalten bleiben bei gleichzeitiger Ermöglichung von Sied-

lungserweiterung. So ist an der nördlichen Ortseinfahrt eine kleinräumige Erweiterung in 

Richtung Osten möglich. Gelände und Einsehbarkeit erlauben die Erweiterung in eine zweite 

Bautiefe, wenn gleichzeitig an anderen Orten die Baufläche zurückgenommen (auf Grst. Nr. 

163) oder für öffentliche Nutzungen (Grst. Nr. 251/1) zur Verfügung gestellt werden. 

Eine lineare Siedlungserweiterung entlang der Straßen (L10) in Richtung Norden in den Frei-

raum soll nicht ermöglicht werden. Der südwestliche Siedlungsrand kann abgerundet werden, 

wobei eine lineare Ausweitung entlang der Straße ins Ried vermieden werden soll. 

Der Bedarf für eine Erweiterung der Volksschule wird sich mittelfristig ergeben, wird Möggers 

doch wieder als Wohnort von Jungfamilien ausgewählt. Eine entsprechende Flächensicherung 

ist daher vorzusehen. 

Die bestehenden, charakteristischen Gebäude im Dorf stehen derzeit unter keinerlei Schutz, 

ohne entsprechenden Gegenmaßnahmen, drohen diese zu verschwinden und durch kleinere 

Strukturen ersetzt zu werden. Unter diesem Gesichtspunkt wird daher angestrebt, möglichst 

kurzfristig Bebauungsrichtlinien (Teilbebauungsplan) zu erarbeiten und zu beschließen, wobei 

zwischen dem bestehenden, historischen Siedlungsbereich mit seinen großvolumigen Bau-

körpern und den neueren Siedlungsbereichen, mit kleineren Einfamilienhäusern differenziert 

werden muss.  
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§ 7  

Ziele zum Siedlungsschwerpunkt Weienried 

(1) Weienried wird als Siedlungsschwerpunkt gestärkt und weiterentwickelt.  

a) Die Siedlungsentwicklung erfolgt von innen nach außen, im Anschluss an bestehende 

Bebauungen. 

b) Kompakte, flächensparende Bebauungsformen werden bevorzugt, dabei wird auf eine 

ortsverträgliche Dichte geachtet.  

(2) Bestehende Bauflächenreserven sollen unter Berücksichtigung des Orts- und Landschafts-

bildes, der bestehenden Siedlungsstruktur und der Erschließung angepasst werden. 

a) Eine lineare Siedlungsentwicklung entlang der Landstraßen soll vermieden und der 

siedlungsgliedernde Grünkeil östlich des Gemeindeamts freigehalten werden. 

b) Bestehende Baulandreserven entlang der Landstraße sollen verlagert und 

bestehenden Bebauungen zugeordnet werden. 

c) Die bestehende Baulandreserve im Siedlungssplitter an der Staatsgrenze  soll von der 

Hangkante unter Beachtung der Gefahrenzonen auf den ebenen Bereich verlagert 

werden, um eine Erweiterung des hier bestehenden Betriebes zu ermöglichen.  

d) Die Rücknahme von Bauerwartungsflächen beim Riedbach wird geprüft.  

(3) Siedlungserweiterungen in Weienried werden im Sinne einer vorausschauenden Siedlungs-

entwicklung geprüft. 

a) Die Gemeinde wird durch eine aktive Bodenpolitik (Kauf, Parzellierung und 

Weitergabe von Baugrundstücken) eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung von 

Weienried einnehmen.  

b) Die Widmung von zusätzlichen, großflächigen Bauflächen wird nur ermöglicht, wenn 

die Entwicklung durch die Gemeinde erfolgt und die neuen Bauparzellen in erster Linie 

den Wohnbedarf in der Gemeinde abdecken.  

c) Bei einer Entwicklung der großflächigen Bauerwartungsflächen im Bereich der 

sogenannten Rädlergründe wird ein Erschließungs-, Parzellierungs- bzw. 

Bebauungskonzept erstellt, das die landschaftlich sensiblen Rahmenbedingungen 

berücksichtigt.  

d) Eine Ausweitung des Siedlungsgebietes westlich der Rädlergründe wird geprüft und 

bei Vorliegen eines Erschließungs-, Parzellierungs- bzw. Bebauungskonzeptes 

ermöglicht.  

e) Die Siedlungserweiterung ist einer Quartiersbetrachtung zu unterziehen und in den 

Teilbebauungsplan Rädlergründe bzw. in einen umfassenden Teilbebauungsplan 

Weienried zu integrieren.  
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f) Für die Erweiterungsflächen Weienried ist ein Entwässerungskonzept inklusive 

Retentionskonzept zu entwickeln und durch Vertragsraumordnung bzw. 

Teilbebauungsplan abzusichern. 

 

 

Erläuterungen zu §7: Ziele zum Siedlungsschwerpunkt Weienried 

Der Weiler Weienried ist der in den letzten Jahrzehnten am stärksten gewachsener Ortsteil 

der Gemeinde. Die Lage an der Landestraße in Richtung Scheidegg und die Verfügbarkeit der 

Grundstücke waren ausschlaggebend dafür. Zudem wurden hierher das Gemeindeamt und 

die Feuerwehr verlegt.  

Die bestehende Flächenwidmung ermöglicht eine bauliche Entwicklung in Bereichen, die aus 

heutiger Sicht als äußerst problematisch zu beurteilen ist. Mit den unter §7 Abs. 2 angeführ-

ten Bauflächenverlagerungen, soll das Entstehen einer für Möggers untypischen, linearen 

Siedlungsstruktur verhindert werden, sowie besondere und gleichzeitig schwierig zu bebau-

ende Geländebereiche freigehalten werden.  

Mit der ersten Etappe der Erschließung der Rädlergründe, wo neben mehreren Einfamilien-

häusern auch die erste Wohnanlage in der Gemeinde 2016 mit 16 Wohnungen errichtet wur-

de, hat sich die Siedlungsstruktur des Weilers weiter verdichtet. Da sich hier größere Flächen 

im Gemeindebesitz befinden und dadurch Rahmenbedingungen für leistbares Wohnen ge-

schaffen werden können, soll das Wachstum der Gemeinde sich auch in den kommenden 

Jahren hier konzentrieren. Die Gemeinde setzt sich hier weiter dafür ein, Grundstücke zu 

erwerben und der Gemeindebevölkerung für ein leistbares Wohnen zu Verfügung zu stellen. 

Die Erweiterung soll schrittweise von Innen nach Außen wachsen, Parzellierungs- und Bebau-

ungskonzepte sollen dies sicherstellen.  
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§ 8  

Ziele zum Siedlungsschwerpunkt Rucksteig 

(1) Die unbebaute und weitgehend verwaldete Bauerwartungsfläche südlich des Siedlungswei-

lers soll in Freifläche umgewidmet werden. 

(2) Der noch unbebaute Bereich der Baufläche Mischgebiet (südlich der Landesstraße) soll 

unter Wahrung des offenen Gewässers samt Schutzstreifen an die Landesstraße im Flä-

chenausmaß 1:1 verlagert werden.  

 

Erläuterungen zu §8: Ziele zum Siedlungsschwerpunkt Rucksteig 

Der Weiler Rucksteig hat in jüngster Zeit eine deutliche Siedlungserweiterung erfahren, die 

aus dem Bedarf hier ansässiger Bewohner: innen entstanden ist. Weitere großflächige Erwei-

terungen sind aber mittelfristig nicht vorgesehen. Dementsprechend wird hier auch der Sied-

lungsrand festgelegt.  

Die Nutzung einer Bauerwartungsfläche, die bereits seit der Ersterlassung des Flächenwid-

mungsplanes besteht, wurde bisher nicht angestrebt und soll daher in Freifläche umgewid-

met werden. 
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5. 3. Abschnitt Wirtschaft und Landwirtschaft 

§ 9  

Ziele zur Wirtschaftsstruktur 

(1) Wirtschaftsstruktur an naturräumliche Rahmenbedingungen und an Lage in der Region 

anpassen. 

a) Die naturräumlichen Grenzen und Standortvoraussetzungen für eine betriebliche 

Entwicklung werden respektiert und akzeptiert. 

b) Der Schwerpunkt der Wirtschaftsstruktur liegt auf den Bereichen Land- und 

Forstwirtschaft, Handwerk, Tourismus und Erholung und (dezentralen) 

Dienstleistungen. 

c) Es werden betriebliche Entwicklungen im Dorf unterstützt. Betriebsansiedlungen von 

außen werden nicht aktiv beworben.  

d) Bestehende Betriebe, insbesondere der Leitbetrieb Käserei, werden in ihrem Bestand 

gestärkt und etwaige Entwicklungsbedürfnisse berücksichtigt. Dafür notwendige 

Widmungsanpassungen werden unter Berücksichtigung der Raumplanungsziele (§2 

Vbg RPG) ermöglicht.  

(2) Aktuelle Entwicklungen der Arbeitswelt werden berücksichtigt. 

a) Ein Home-Office-freundliches Umfeld soll unterstützt werden, dazu zählt insbesondere 

der Ausbau von Leitungsnetzen (Glasfaserkabel, Breitband). 

b) Möglichkeiten zur Initiierung von Co-Working bzw. gemeinschaftlich genutzten 

Räumen werden geprüft (z.B. im Zuge der Reaktivierung von Gebäudealtbestand). 

(3) Land- und Forstwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig und Erwerbsmöglichkeit in der 

Gemeinde soll erhalten und Fortbestand der landwirtschaftlichen Betriebe durch eine vo-

rausschauende Flächenwidmungsplanung unterstützt werden. 

a) Die landwirtschaftlichen Flächen werden durch das weitgehende Halten der 

bestehenden Siedlungsränder gesichert. 

b) Das Heranwachsen von sensiblen Nutzungen (z.B. Wohnen) an landwirtschaftliche 

Betriebsstandorte wird vermieden um Nutzungskonflikte zu unterbinden. 

c) Die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte soll unterstützt werden (z.B. Hofläden 

ermöglichen). 

d) Die Bedeutung der Landwirtschaft für den Erhalt und die Pflege des hochwertigen 

Landschaftsbilds sowie den Erholungswert von Möggers soll der Bevölkerung und den 

Besucher:innen verdeutlicht werden, um die Wertschätzung der Landwirtschaft zu 

erhöhen.  
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Erläuterungen zu §9: Ziele zur Wirtschaftsstruktur 

Naturraum und Lage lassen in Möggers keine größeren betrieblichen Nutzungen zu, sind aber 

gleichzeitig Grundlage für eine starke land- und forstwirtschaftliche Nutzung – wie das Vor-

handensein der Käserei und Biometzgerei verdeutlichen. Einige kleinere handwerkliche Be-

triebe und Betriebe im Dienstleistungssektor (vor allem private Gästebetten und Ferienwoh-

nungen) ergänzen die landwirtschaftlichen Betriebe. 

Wie unter §5 Abs. 4 ausgeführt soll eine kleinräumige betriebliche Entwicklung auf dem Areal 

der ehemaligen Sägerei ermöglicht werden.  

Pendler:innenstatistik 

 

Quelle: Statistik Austria, Stand 2021 

 

Die Landwirtschaft prägt den Landschaftsraum der Gemeinde und die Grundlage für das at-

traktive Landschaftsbild und den Erholungswert der Gemeinde. Die dazugehörigen Betriebe 

liegen im Streusiedlungsgebiet oder in den Weilern. In der Gemeinde befinden sich 27 aktive 

landwirtschaftliche Betriebe im Voll- oder Nebenerwerb (Stand 2021). Sie stellen einen we-

sentlichen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft. Es herrschen Weide- und Viehwirtschaft 

vor. 

Der Großteil der offenen Flächen ist als Freifläche Landwirtschaft, ein kleiner Bereich ober-

halb der Kirche ist als Freifläche Freihaltegebiet gewidmet. Im Bereich des Rieds südwestlich 

des Ortskerns sind ursprüngliche Wirtschaftsgebäude (kleine Heustadel) und Heckenformati-

onen zu finden. Die Artenvielfalt wird vor allem durch den Wechsel zwischen Wald und Wie-

senbereichen und die unterschiedlichen Standorte in der Kulturlandschaft erzeugt.  

Der Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten von Landwirtschaftsbetrieben ist vor allem 

im Siedlungsbereich (z.B. Dorf und Weienried) zu beachten. Nutzungskonflikte und Nutzungs-

druck sollen vermieden werden.  
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6. 4. Abschnitt Natur und Landschaft 

§ 10  

Ziele zum Naturraum 

(1) Wertvolle Biotope werden geschützt und gepflegt. 

a) Es werden keine Maßnahmen gesetzt, die den Bestand wertvoller Biotope gefährden 

oder einschränken könnten. Dies betrifft auch Flächen, die an die wertvollen Biotope 

angrenzen.  

b) Nach Möglichkeit werden Pflegemaßnahmen gesetzt, die den Bestand des Biotops 

sichern. 

c) Das Bewusstsein der Bevölkerung zur Bedeutung von Biotopen soll erhöht werden 

(z.B. durch Lehrpfade, Einbindung von Schulen). 

d) Insbesondere der Beitrag von Mooren zum Klimaschutz soll verstanden und genutzt 

werden (siehe Ziele zum Klima). 

(2) Waldränder werden als naturräumliche Elemente mit hohem Wert für das Landschaftsbild 

sowie für die Ökologie von Bebauungen freigehalten.  

a) Zwischen Bebauungen bzw. Bauflächenwidmungen und Waldrand wird ein Abstand 

von zumindest 15m eingehalten, um eine Gefährdung durch Windwurf zu vermeiden 

und eine Pflege und Bewirtschaftung des Waldrandes zu ermöglichen. Diese Bereiche 

sollen möglichst als Freifläche Freihaltegebiet ausgewiesen werden. 

b) Die Ersichtlichmachung aller forstwirtschaftlichen Flächen im Flächenwidmungsplan 

sollen überprüft und ggf. angepasst werden.  

(3) Gewässern wird ausreichend Raum gegeben.  

a) Siedlungsgebiete und Bebauung halten gegenüber Gewässerläufen Abstand.  

b) Entlang von Gewässern soll ab Gewässeroberkante bzw. Hochwasserabflussbereich 

mindestens ein 3m breiter FF-Streifen als Puffer ausgewiesen werden.  

c) Die Renaturierung und Öffnung von Bächen und Gräben soll geprüft werden (z.B. 

Bereich Riedbach). 

  



 

 

Seite 33 

Erläuterungen zu §10: Ziele zum Naturraum 

Landschaftlich bildet die Gemeinde das nördliche Ende des Pfänderrückens, der hier in das 

Allgäu übergeht und ein Teil dieser Kulturlandschaft ist. Die beiden Höhenrücken, welche von 

Nord nach Süd verlaufen, fassen das Ried mit dem Rieder Bach, der in Richtung Scheidegg 

abfließt. Am westlichen Höhenrücken liegen nur vereinzelt Gebäude, am Ausläufer in Rich-

tung Norden befindet sich der Weiler Weienried. Das Dorf liegt an der Flanke des östlichen 

Höhenrückens.  

An der Grenze zu Deutschland liegt das Naturschutzgebiet Rohrach. Es handelt sich hierbei 

um eine tiefe Schlucht mit urwaldähnlichen schwer zugänglichen Wäldern. Das Schutzgebiet 

wurde beidseits der Staatsgrenze ausgewiesen.  

In der Hangzone in Richtung Hohenweiler finden sich erhaltenswerte (Schutz-) Wälder. Bioto-

pe liegen entlang des Riedbachs oder in den Schluchten am Abhang Richtung Leiblachtal.  

Von besonderer Bedeutung sind die Moore, von denen sich noch einige im Gemeindegebiet 

von Möggers befinden. Das großflächigste sind die Moore von Stadels/Satteins. Weitere fin-

den sich entlang des Riedbaches, zwischen Rucksteig und Schönstein bzw. Weienried. Moore 

sind nicht nur Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen, sie leisten auch einen wertvollen 

Beitrag als CO2-Senke und sind somit unmittelbar relevant für das Klima.  

Zum Schutz der wertvollen Biotope sind nicht nur die Flächen selbst, sondern auch direkt 

angrenzende Bereiche von negativen Beeinträchtigungen (wie z.B. Bautätigkeiten) zu schüt-

zen. Auch gegenüber Waldrändern und Gewässern sind Schutzabstände einzuhalten. Beim 

Wald sollte ein Abstand von zumindest 15m eingehalten werden, das entspricht einer durch-

schnittlichen Baumhöhe. Bei Gewässern ermöglicht ein zumindest 3m breiter Puffer die Ge-

wässerinstandhaltung und die naturnahe Erhaltung.   

Naturgefahren sind in der Gemeinde nur durch kleinere Bäche zu erwarten und in der Pla-

nung zu berücksichtigen. Hier ist besonders der Riedbach und Gefahrenbereiche entlang der 

Straße (kleine seitliche Gerinne) zu beachten. Als Schutzgebiete sind vor allem die Wasser-

schutzgebiete am Hochberg, in Kurlismühle und unterhalb von Weienried hervorzuheben.  

  



Grundwasserschutzgebiet

Schutzwald lt. WEP 2009

Biotope, Großraumbiotope

Naturschutzgebiet

Gebietsausweisungen Gefahrenzonen WLV
Rote Zone Wildbach

Rote Zone Lawine

Gelbe Zone Wildbach

Gelbe Zone Lawine

Brauner Hinweisbereich

Braune Intensivzone

Natürliche Ressourcen und Gefahren

Quelle:  Vogis Geodaten © Land Vlbg, Vlbg. Energienetze (Naturbestand)
0 300 600m

N M 1:15.000

Riedbach

Sägentobel

Rohrach

Gwiggerbachtobel

Hochberg

Ried

Schiebentobel

Ramsertobel

Kreuzmoos

Loamererbach

Dor昀戀ach

Hohenweiler

Eichenberg

Langen

Deutschland
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§ 11  

Ziele zum Landschaftsbild 

(1) Für das Landschaftsbild bedeutende Flächen und Landschaftselemente werden erhalten. 

a) Markante, landschaftsbildprägende Bereiche (Hänge, Geländekanten, Hügel, Kuppen 

etc.) werden freigehalten (z.B. Hang hinter Kirche, Riedflächen). 

b) Großflächige Veränderungen des natürlichen Geländes durch Abgrabungen oder 

Aufschüttungen werden möglichst vermieden. 

c) Landschaftsprägende Grünelemente werden erhalten und gepflegt (z.B. 

bachbegleitendes Grün, Hecken, Einzelbäume). 

d) Auf die Situierung und die Lage von landwirtschaftlichen Gebäuden in Freifläche 

achten. Dazu ggf. auch FF-Widmungen prüfen. 

e) Mit Freifläche-Sondergebiets-Widmungen restriktiv umgehen. 

(2) Identitätsstiftende Sichtbeziehungen und Ausblicke sollen offen gehalten werden.  

a) Insbesondere Blicke auf die Kirche sind von Bebauungen freizuhalten. 

b) Fernblicke ins Allgäu und in Richtung See sind insbesondere von Wanderwegen und 

der Landesstraßen freizuhalten. 

 

 

Erläuterungen zu §11: Ziele zum Landschaftsbild 

Die Gemeinde erstreckt sich von den Hängen des Rucksteigs auf ca. 700m ü. A. über die Be-

reiche Weienried auf 830m ü. A. hin zum Dorf, das sich auf einer Seehöhe von ca. 940m ü. A. 

liegt. Die höchsten Erhebungen der Gemeinde sind in Richtung Hochberg mit einer Höhe von 

1050m ü. A. und ist in etwa so hoch wie die Pfänderspitze. Durch die Höhenlage besitzt Mög-

gers einen voralpinen Charakter. Landschaftlich ist Möggers durch sanfte Hügel geprägt. Eine 

Besonderheit sind die über das ganze Ortsgebiet verteilten Aussichtspunkte und -fenster in 

Richtung Bodensee, Alpen und Allgäu. 

Dem Landschaftsraum kommt in Möggers ein besonderer Erholungswert zu. Die Wechselwir-

kung zwischen offener Kulturlandschaft und Waldflächen, die Wechsel der Topografie von 

sanft hügelig bis steil, im Zusammenspiel mit den Ausblicken, machen die Landschaft hier 

besonders reizvoll. Auch in der Wechselwirkung mit der gebauten Substanz und teilweise 

erhaltenswerten Ensembles, konkret im Bereich des Dorfs, wird das Erscheinungsbild weiter 

geprägt. 

Der REP berücksichtigt die landschaftlichen Besonderheiten als Querschnittsmaterie, die 

mehren Themenbereichen eingeflossen ist.  
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7. 5. Abschnitt Mobilität 

§ 12  

Ziele zur Alltagsmobilität 

(1) Sicheres und komfortables Radfahren und Zufußgehen wird ermöglicht. 

a) Ein möglichst engmaschiges Fußwegenetz wird erhalten bzw. sichergestellt, um kurze 

und möglichst direkte Wege im Siedlungsgebiet und zwischen den Siedlungsweilern zu 

ermöglichen.  

b) Entlang der Landesstraßen soll ein sicheres Vorankommen zu Fuß und mit dem 

Fahrrad ermöglicht werden. Insbesondere zwischen Weienried und Scheidegg soll ein 

Fuß-/Radweg hergestellt werden. 

c) Optionen für attraktive und sichere Fahrradrouten nach Eichenberg und Hohenweiler 

sollen geprüft und wenn möglich umgesetzt werden. 

(2) Das Angebot im öffentlichen Verkehr soll gehalten und im Rahmen finanzieller Möglichkeit 

laufend verbessert werden. 

a) Öffentlicher Verkehr wird in einer Qualität angeboten, die zumindest das Erfüllen von 

grundlegenden Mobilitätsbedürfnissen der Bevölkerung auch ohne eigenem KFZ 

ermöglicht.  

b) Die Gemeinde setzt sich dafür ein, dass der Bustakt laufend evaluiert und 

insbesondere an die Bedürfnisse von Pendler: innen angepasst wird.  

c) Direkte Busverbindung zum Leiblachtalbahnhof (Lochau-Hörbranz) und / oder 

Bregenz werden geprüft und sollen ggf. eingefordert werden. 

(3) Die Gemeinde Möggers ist gegenüber alternativen und innovativen Mobilitätsangebote 

offen und unterstützt und ermöglicht diese ggf. 

a) Optionen für Mobilitätsangebote abseits des privaten KFZs auf ihre Eignung für die 

Bedürfnisse von Möggers sollen geprüft und wenn möglich umgesetzt werden (z.B. 

Car-Sharing, Mitfahrbörsen, Mitfahrbänke). 

b) Der Raumbedarf für neue Mobilitätsarten wird beachtet und wenn notwendig 

sichergestellt (z.B. für autonomes Fahren). 

c) Bedarf und geeignete Standorte für E-Ladestationen wird erhoben und ggf. ein 

Angebot geschaffen (z.B. für Ausflugsverkehr, Besucher:innen) 

(4) Stellplatzangebot beim Gemeindeamt sollen optimiert werden. 

a) Das Angebot an Stellplätzen soll flächensparend sowie verträglich mit dem Orts- und 

Landschaftsbild an Bedarf – insbesondere bei Veranstaltungen oder Vereinstreffen – 

angepasst werden. 

b) Die Stellplätze sollen auch für den Ausflugs- und Wanderverkehr genutzt werden 

können, um Flächen möglichst effizient auszulasten. Gleichzeitig sollen andere 
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Parkplätze aufgelöst oder verkleinert werden (z.B. beim Bauhof) um das 

Parkplatzangebot insgesamt in der Gemeinde nicht wesentlich zu erhöhen. 

 

Erläuterungen zu §12: Ziele zur Alltagsmobilität 

Nahezu alle Weiler von Möggers werden durch Landesstraßen erschlossen. Die L9 verläuft 

über den Rucksteig am Gemeindeamt vorbei durch Weienried und weiter bis an die Grenze 

nach Scheidegg. Die L11 verläuft durch die Gemeinde von Eichenberg und Lutzenreute über 

Halde und Sättels zur Kreuzung beim Gemeindeamt. Bei Kurlismühle zweigt zudem die L10 in 

Richtung Dorf ab. Trotz einem immer besser werdenden Angebot im Öffentlichen Verkehr, ist 

das Auto in der Gemeinde immer noch das hauptsächliche Alltagsverkehrsmittel.  

Fußgänger: innen haben größtenteils die Möglichkeit entlang der Landesstraßen auf getrenn-

te Wege oder Gehsteige auszuweichen, Abkürzungen gibt es über land- und forstwirtschaft-

lich genutzte Wege. Unzureichend ist die Verbindung nach Scheidegg für Alltagsverbindungen 

zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Gefahrenpotenziale ergeben sich aufgrund von erhöhten Ge-

schwindigkeiten auf den Landstraßen oder unübersichtlichen Stellen im Verkehrsnetz. Da 

Elektroräder in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen haben –  gerade im 

Rahmen der Alltagsmobilität – sind diese Bedürfnisse in der Mobilitätsplanung vor allem auch 

räumlich zu berücksichtigen, entweder entlang der Landesstraßen oder abseits auf getrenn-

ten Wegen.  

Für eine kleine, ländliche Gemeinde verfügt Möggers über ein recht gutes Angebot im Öffent-

lichen Verkehr. Optimierungen kann die Gemeinde nicht allein, sondern nur in Abstimmung 

mit der Region umsetzen.  

Schon heute werden in der Gemeinde alternative Mobilitätsangebote genutzt (z.B. eine Mit-

fahrbörse). Hier ergeben sich gerade für kleine Gemeinden wie Möggers Chancen, ein gutes 

Angebot abseits des eigenes PKWs zu schaffen.  

Parkplätze sind notwendig, aber auch gleichzeitig ein wesentlicher Faktor der Bodenversiege-

lung. Gerade deshalb ist es notwendig, Parkplätze möglichst effizient und auf Mehrfachnut-

zungen auszurichten. An idealen Ausflugstagen und bei Veranstaltungen werden beim Ge-

meindeamt Abstellmöglichkeiten knapp. Handlungsbedarf ist vor allem beim Gemeindeamt 

gegeben, da hier teilweise Zufahrten der Feuerwehr blockiert werden. Ein weiterer (privater) 

Parkplatz befindet sich beim Walderlebnisweg.  
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§ 13  

Ziele zum Erholungsverkehr 

(1) Belastungen durch den Erholungsverkehr minimieren. 

a) Möggers Dorf soll vom Ausflugsverkehr entlastet und Parkplätze möglichst vor der 

Dorfeinfahrt angeboten werden.  

b) Ein Konzept für geeignete Standorte von Parkplätzen Erholungssuchender soll 

erarbeitet und ungeregeltes Parken abseits von ausgewiesenen Parkplätzen durch 

Verordnungen und Gestaltung verhindert werden.  

c) Die Anreise von Erholungssuchenden mit dem Öffentlichen Verkehr wird forciert, dazu 

wird das Angebot mit der Region abgestimmt sowie die Information und Bewerbung 

verstärkt. 

(2) Erholungsverkehr soll als Chance zur Belebung des Dorfkernes gesehen und genutzt wer-

den. 

a) Es werden Angebote im Dorfkern für Erholungssuchende geschaffen (z.B. Automaten 

mit lokalen landwirtschaftlichen Produkten, Aufenthaltsbereiche) 

b) Optionen für ein gastronomisches Angebot im Dorf sollen geprüft und ggf. unterstützt 

werden.  

 

Erläuterungen zu §13: Ziele zum Erholungsverkehr 

Möggers ist als Erholungsgemeinde ein regionales Ziel für Erholungssuchende. An schönen 

Tagen kann der Verkehr durchaus zur Belastung der Bewohner: innen werden. Insbesondere 

der temporäre hohe Bedarf an Parkplätzen sorgt für unangenehme Situationen. Vor dem 

Hintergrund, dass ein zusätzliches Angebot an Abstellflächen, nur noch mehr Besucher: innen 

mit dem eigenen Auto anlockt, sollte das Angebot nicht wesentlich ausgeweitet, dafür aber 

auf geeigneten Standort konzentriert werden. Der ÖV soll eine angenehmere und wichtigere 

Anreiseart für Erholungssuchende werden.  

Auch wenn der Erholungsverkehr Belastungen verursacht, kann er gleichzeitig dafür genutzt 

werden, Angebote für die Bevölkerung zu generieren (zusätzliche Buskurse) und vor allem 

einen Impuls zur Belebung des Dorfes zu setzen.  
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8. 6. Abschnitt: Klima und Energieraumplanung 

§ 14  

Ziele zum Klima  

(1) Bei allen Planungen und Maßnahmen werden Aspekte des Klimaschutzes beachtet und 

aktive Beiträge zur Reduktion von Treibhausgasen geleistet. 

a) Die Nutzung bestehender Bausubstanz unter Beachtung ökonomischer 

Rahmenbedingungen wird gegenüber Neubau bevorzugt.  

b) CO2-minimierte Bauweisen bei Neu- und Umbauten wird durch Bewusstseinsbildung 

in der Bevölkerung unterstützt. 

c) Die Verwendung von CO2-neutralen Energieträgern wird forciert (siehe Ziele zur 

Energie). 

d) Klima- und umweltfreundliche Mobilitätsformen wird gefördert (siehe Ziele zur 

Mobilität). 

e) Biotope, die als CO2-Speicher dienen, werden geschützt und unter Beachtung 

landschaftlicher Aspekte erweitert (Wald, Moore).  

(2) Es werde Maßnahmen zur Klimaanpassung gesetzt. 

a) Auswirkungen, die durch zunehmende Extremwetter (Trockenheit, Hitze, 

Starkniederschläge) zu erwarten sind, werden bei der räumlichen Entwicklung der 

Gemeinde beachtet. 

b) Gefahrenzonen gemäß WLV und BWV werden respektiert und eingehalten. Die 

Notwendigkeit zusätzlicher Schutzbereiche wird laufend evaluiert.  

(3) In der Bebauungsplanung werden Maßnahmen zur Minimierung des Bodenverbrauchs 

eingefordert.  

a) Kompakte, verdichtete Bauweisen werden generell bevorzugt und an geeigneten 

Standorten durch Teilbebauungspläne vorgegeben.  

b) Bebauungsbestimmungen zur Minimierung der Versiegelung sollen festlegt werden.  

 

  



 

 

Seite 43 

Erläuterungen zu §14: Ziele zum Klima 

Maßnahmen zum Klimaschutz sind gerade auch auf lokaler Ebene zu setzen. Das beginnt 

beim Einsatz sogenannter Grauer Energie, die z.B. bei Bautätigkeiten anfallen und reicht bis 

zum CO2-Ausstoss, der beim Wohnen und der Mobilität entsteht.   

Möggers ist durch die Lage am Pfänderrücken mit den sichtbaren Folgen des Klimawandels 

deutlich betroffen. So haben die langen Hitzeperioden und folgenden Starkregenereignisse 

Auswirkungen in der Land- und Forstwirtschaft. Durch die immer stärker werdenden Extreme 

werden Bäume unter Hitzestress gesetzt, die Böden trocknen stärker aus, Starkregenereignis-

se können nicht ausreichend aufgenommen werden. Die Folgen sind Hangrutschungen oder 

Überschwemmungen. Der REP definiert Maßnahmen, die aus Sicht der Klimaanpassung not-

wendig sind. Das Beachten von Gefahrenzonen gehört hierbei zur Grundvoraussetzung.  
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§ 15  

Ziele zur Energieraumplanung  

(1) Vorbildwirkung der Gemeinde soll verstärkt werden.  

a) Der Beitritt zum e5 Förderprogramm wird geprüft. 

b) Die Erstellung eines Energieraumplans für die Gemeinde wird geprüft.  

c) Energieeffizienz eigener Gebäude wird erhöht und die Energieversorgung auf 

erneuerbare Energiequellen umgestellt.  

d) Die Möglichkeiten zur Installation von PV-Anlagen im eigenen Zuständigkeitsbereich 

soll genutzt werden.  

(2) Energie soll effizient und sparsam genutzt werden. 

a) Energieberatungen zur Erhöhung der Energieeffizienz und Reduktion des 

Energieverbrauchs werden angeboten.  

(3) Erneuerbare Energieträger werden ausgebaut und verstärkt genutzt. 

a) Energiegemeinschaften in den Weilern sollen durch Beratung und Vermittlung durch 

Gemeinde und Energieinstitut Vorarlberg gefördert werden. 

b) Möglichkeiten zu Errichtung von Nahwärmenetzen (Biomasse, Geothermie) werden 

geprüft und ggf. genutzt.  

c) Die Installation von Solaranlagen wird unterstützt.  

d) Möglichkeiten von zusätzlichen Potenzialen zur Energieerzeugung werden geprüft und 

ggf. genutzt (z.B. Abwasser). 

(4) Die Nutzung der Windenergie in der Gemeinde wird sorgfältig geprüft.  

a) Die Umsetzung von Windkraftanlagen wird nur auf Grundlage einer ganzheitlichen 

Strategie angedacht. 

b)  Bevölkerung und direkt betroffene Nachbar: innen werden frühzeitig eingebunden, 

ein Mitspracherecht der Bürger:innen im Prozess wird gesichert. 

c) Es wird unter Einbindung der Bevölkerung und zugunsten der Möggerer 

Dorfgemeinschaft gehandelt. 

d) Potenzielle Standorte werden räumlich erweitert betrachtet und beurteilt, dabei wird 

insbesondere auf Auswirkungen auf das Ortsbild sowie die Erschließung für Bau und 

Betrieb geachtet.  
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Erläuterungen zu §15: Ziele zur Energieraumplanung 

Das Gemeindegebiet ist in der Windstudie des Landes Vorarlbergs aus dem Jahr 2023 ge-

meinsam mit dem gesamten Pfänderrücken als der am besten geeignete Standort für Wind-

kraftanlagen in Vorarlberg identifiziert worden. Die Studie basiert dabei aus Winddaten des 

Windatlas Österreich und der ZAMG. Der mittlere Wind 100 m über dem Grund wurde dabei 

mit 6-7 m/s angegeben. Die geografischen und technischen Kriterien sind mit einer Hangnei-

gung kleiner als 15° und einer Windleistung von min. 150 W/m² in 100 m über dem Grund 

angegeben. Unter diesen Kriterien bietet fast das gesamte Gemeindegebiet von Möggers 

ideale Bedingungen. Nicht beachtet wurden dabei Zufahrtswege, Nähe zu Siedlungen und 

weitere Kriterien. Die genauen Standortkriterien und Windmessungen vor Ort werden eben-

falls ausgeklammert. 

Die Standortfrage und die Auswirkungen einer möglichen Errichtung und Betrieb einer Wind-

kraftanlage bedingen genauer inhaltlicher Kriterien, so erweist sich ein Wasserschutzgebiet 

als möglicher Hinderungsgrund. Hinsichtlich der Kommunikation und Beteiligung ist hier ein 

offener und dialogischer Prozess zu planen.  

Die Chancen, Risken und Möglichkeiten für die Errichtung einer Windkraftanlage bedarf je-

denfalls eines regionalen Austausches, einer Bürger:innenbeteiligung und Mitsprache von 

direkt betroffenen Anrainer:innen. 
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Anhang 

Umweltbericht 

Dokumentation der Bevölkerungsbeteiligung 

Zum REP-Entwurf eingelangte Stellungnahmen und deren Behandlung 
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1. Festlegung des Untersuchungsinhaltes 

Möggers verfügt über ein verordnetes Räumliches Entwicklungskonzept, in dem allerdings 

kein Siedlungsrand festgelegt ist.  

Gemäß § 11a RPG sind bei der Erstellung und Änderung eines Räumlichen Entwicklungsplanes 

die Bestimmungen zur Umweltprüfung (§§ 10a bis 10g RPG) sinngemäß anzuwenden. 

 

Nachfolgend erfolgt eine Erstabschätzung der erforderlichen Bearbeitungstiefe. 

Prüfung, ob eine Umweltprüfung gemäß § 10a RPG jedenfalls erforderlich ist: 

REP setzt Rahmen für Genehmigung von Vorhaben nach dem UVP-G 2000 (§ 10a Abs. 1 lit. a RPG). 

Trifft zu Trifft nicht zu Begründung und Hinweise 

 X Es sind keine Vorhaben nach dem Bundes-UVP-G 2000 geplant oder 

bekannt, welche mit dem vorliegenden REP ermöglicht werden. 

 

REP könnte Europaschutzgebiete erheblich beeinträchtigen (§ 10a Abs. 1 lit. b RPG). 

Trifft zu Trifft nicht zu Begründung und Hinweise 

 X 
In Möggers ist ein Europaschutzgebiet (Rohrach) ausgewiesen. Es sind 

keine Planfestlegungen zu erkennen, mit welchen negativen Auswirkun-

gen auf naturräumliche Schutzgebiete, insbesondere Europaschutzge-

biete, ausgelöst werden. 

 

Prüfung, ob eine Umweltprüfung gemäß § 10a Abs. 2 RPG entfallen kann: 

REP wird lediglich geringfügig geändert (§ 10a Abs. 2 RPG). 

Trifft zu Trifft nicht zu Begründung und Hinweise 

 X Im ggst. Fall erfolgt eine Ersterstellung des REP. 

 

REP betrifft Nutzung eines kleinen Gebietes auf lokaler Ebene (§ 10a Abs. 2 RPG). 

Trifft zu Trifft nicht zu Begründung und Hinweise 

 X 
Regelungsinhalt des REP ist das gesamte Gemeindegebiet Möggers. Der 

Tatbestand Ñbetrifft Nutzung eines kleinen Gebietesì kann daher nicht 

ohne weitere Prüfung von vornherein für alle Änderungen geltend 

gemacht werden. 

 

Prüfung, ob ein Landesraumplan vorliegt, der bereits einer Umweltprüfung 

gemäß §§ 10a bis 10b RPG unterzogen wurde: 

REP betrifft Nutzung, die mit Landesraumplan für zulässig erklärt wurden (§ 2 iVm § 3 Abs. 1 lit. f VO für 

Pläne, die von der UEP oder der Umweltprüfung ausgenommen sind). 

Trifft zu Trifft nicht zu Begründung und Hinweise 

 X Eine Umweltprüfung für einen Landesraumplan, den das REP umsetzt, 

liegt nicht vor. 
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2. Umwelterheblichkeitsprüfung gemäß § 10a Abs. 3 RPG auf Grundlage der 

Prüfkriterien nach Anhang II der Richtlinie 2001/42/EG 

Hinsichtlich der Kriterien über die voraussichtliche Erheblichkeit von Umweltauswirkungen 

nach Anhang II der RL 2001/42/EG ist festzustellen (kursiver Text: Zitat aus dem Anhang II): 

 

2.1 Merkmale der Pläne und Programme, insbesondere in Bezug auf: 

Á Das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm für Projekte und andere Tätigkeiten in 

Bezug auf Standort, Art, Größe und Betriebsbedingungen oder durch die Inanspruchnahme 

von Ressourcen einen Rahmen setzt. 

Á Das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm andere Pläne und Programme 

ñ einschließlich solcher in einer Planungs- oder Programmhierarchie ñ beeinflusst. 

 

Gemäß § 11 Abs. 1 RPG richtet sich der REP an die Gemeinde als Grundlage für Planungen 

und Maßnahmen nach dem 3. RPG-Hauptstück, dh. der REP bildet die Grundlage insbesonde-

re für die Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung. 

Der REP ist als strategisches Planungsinstrument in der Planungshierarchie dem Flächenwid-

mungs- und Bebauungsplan übergeordnet. Die Gemeinde Möggers verfügt flächendeckend 

über einen rechtsgültigen Flächenwidmungsplan und über einen Teilbebauungsplan (Rädler-

gründe). Im Anschluss an die REP-Erstellung ist angedacht den Flächenwidmungsplan zu 

überprüfen bzw die REP Ziele und Maßnahmen im Flächenwidmungsplan umzusetzen und 

gleichfalls neue Planungsinstrumente gemäß III. Hauptstück, 4. Abschnitt RPG ÑBebauungs-

planì einzuführen.  

Hinsichtlich der Festlegungen im REP ist Folgendes festzuhalten: 

Á Mit dem REP-Vorentwurf wird eine kompakte Siedlungsentwicklung nach innen ver-

folgt und eine Zersiedlung vermieden. Dazu legt der REP-Vorentwurf um alle Sied-

lungsgebiete einen mittelfristigen Siedlungsrand fest.  

Á Mit der Festlegung des Siedlungsrandes liegen folgende Ziele und Grundsätze zu-

grunde: 

Ą Die Abgrenzung des Siedlungsrandes liegen nachstehenden Kriterien zugrunde: 

ҍ Vorrangige Nutzung bestehender Bauflächenreserven und Lückenschlüsse 

ҍ Keine neuen isolierten Bauflächenwidmungen 

ҍ Maßvolle Weiterentwicklung isolierte Bauflächenwidmungen im 

Streusiedlungsraum für Eigenbedarf 

ҍ Sicherung landwirtschaftlicher Betriebsstandorte, Vermeidung von 

Nutzungskonflikten 

ҍ Erhalt siedlungsgliedernder Frei- und Grünräume (Grünverbindungen) 

ҍ Erhalt wichtiger Sichtachsen/-fenster 

ҍ Rücksicht auf sichtexponierte Lagen wie Hangbereiche, Kuppen, Kanten 

ҍ Rücksicht auf Bebaubarkeit von Flächen (z.B. Hangneigung, Parzellierung) 
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